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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGSRATES DESKANTONS SOLOTHURN
VOM

9. November1965 Nr, ~658

Die ~nwohner eideQberc~en unterbreitet dem Regierungsrat

die Abänderung des Bebauung~prbj~~~lleflfeld_

IVioosacker~1 zur Genehmi~~unp~~
Mit ~RE Nr. 6825 vom 12. Dezember 1961 ~rden die Bebauungspläne

über das ~esamte Gemeindegebiet genehmigt. Die kleine Korrektur

des Bebauungsplanes Nr. 1 bezweckt eine unbedeutende Verschiebung

der Strassenj~reuzun~ im gebiet ~o11enfeld — Moosacker nach Süden,

was eine Abänderung des genehmigten Planes Nr. 1 in diesem Bereich

bedingt.

Die öffentliche Planäuflaas erfolgte in der Zeitvom 21. Mai bis

21. Juni 1965. Einsprachen wurden dagegen keine erhoben. Da es sich

nur um eine kleine Abänderun. eines rechtsgü1ti~en Planes handelt

und auch keine Einsprachen vorla2:en, war gemäss § 15 des kantonalen

Baugesetzes der gemeinderat zur Plangenehrnigung zuständig. Diese

erfolgte in der Sitzung des Rates vom 9. August 1965.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt, Materiell sind

auch keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird beschlossen:

Die Abänderung des Bebauun~ep1anes Nr. 1 im ~ebiet “Bollenfeld

l~ioosacker“ wird genehmigt,

G~enehmigungsgebjjhr Fr. 24.——

Publikatjonskosten Fr. 14.—--

Total Fr. 58.—— (Staatskanzlei Nr. 977)~NN

Der Staatsschrejber:

~~r~J~ingenSe ite2

17517-120000



--2--

Bau—Dopartenent (4)
Kant, Hochbauamt (2)
Kant. Tieftauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2)

~it, Planungsstello (2), mit Akten und 1 gen. Plan
Kreis‘oauamt II, Olten, mit 1 gen. Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Obcrgösgen
Eaukorüniission der Einwohnex~gemeinde Obergäsgen, mit 2 gen. Plänen
Amtsb~ttt (Publikation des Dispositivs)


